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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.1961

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Das Verschleppen eines Auftrages und die Absendung unrichtiger "Beruhigungsschreiben" an den Klienten zur

Bemäntelung der ungebührlichen Verzögerung, begründet eine Berufsp7ichtenverletzung und verstößt gegen Ehre

und Ansehen des Standes.
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